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Grusswort des Präsidenten

Geschätzte Mitglieder des Heimatschutz  
St. Gallen/Appenzell Innerrhoden
Mit der Aufgabe der Geschäftsstelle an der Davidstrasse 40 
und der administrativen Neuorganisation bei der Siclaro AG 
an der Vadianstrasse 13 in St. Gallen wurde der Vorstand 
erwartungsgemäss vermehrt ins Tagesgeschäft einbezogen. 
Zwischenzeitlich sind Geburtsfehler ausgemerzt, und die 
Dienstleistungen des Heimatschutz SG/AI mit der Erledigung 

von Korrespondenz und Eingaben und der Beantwortung von Anfragen und Anrufen 
erfolgen effizient und zeitgerecht. Eine wesentliche Änderung für den Heimatschutz SG/
AI stellte die Umstellung der Publikationen von Baugesuchen ausserhalb Bauzonen im 
Kanton St. Gallen dar. Wurden während der vergangenen Jahrzehnte die jährlich rund 
1’100 Bauanzeigen den drei Umweltorganisationen Pro Natura SG-AI, WWF St. Gallen 
und Heimatschutz SG/AI per Briefpost angezeigt, werden sie in Übereinkunft mit dem 
Netzwerk der St. Galler Gemeinden Netz SG (Ressort Bau und Umwelt) seit April 2024 
zwingend auf der kantonalen Publikationsplattform unter der Rubrik «kantonales Amts-
blatt» veröffentlicht. Die Inserate sind möglichst drei Tage vor Beginn der Auflagefrist 
aufzuschalten.

Unser Vorstandsmitglied Antonia Looser betreut das Monitoring der Bauanzeigen und 
benachrichtigt die jeweils zuständigen Regionalgruppen und Regionalvertreter bei heiklen 
Baugesuchen. Diese entscheiden dann nach Prüfung der zumeist digital veröffentlichten 
oder angeforderten Gesuchsunterlagen in Absprache mit dem Präsidenten über die 
Erhebung von Einsprachen. In der Regel führen nachmalige Beratungsgespräche mit 
unseren Architektinnen und Architekten zu einer baulichen Verbesserung des Projekts 
und zu einem Rückzug der Einsprache oder wie im vergangenen Jahr eines Rekurses. Nur 
wenige Bauvorhaben erscheinen aus rechtlichen Gründen von vornherein aussichtslos. 
Erfreulicherweise anerkennen die meisten Bauherrschaften am Ende der Verhandlungen 
bzw. Beratungen die Bemühungen des Heimatschutz SG/AI um architektonisch überzeu-
gende und landschaftsverträgliche Lösungen.

Während im Kanton St. Gallen bei Baugesuchen eine gesetzliche Einsprachefrist von 14 
Tagen mit der Möglichkeit einer 14tägigen Nachfrist zur Begründung der Einsprache gilt, 
beträgt im Kanton Appenzell Innerrhoden die nicht erstreckbare Frist zur Antragstellung 
und Begründung der Einsprache 20 Tage. Im Rahmen der Revision des kantonalen 
Baugesetzes schlug die Innerrhoder Regierung im April 2024 eine Verkürzung der nicht 
erstreckbaren Einsprachefrist auf 14 Tage unter Hinweis auf raschere Behandlung und 
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Erleichterungen bei der Veröffentlichung der Baugesuche im Internet vor. Der Heimat-
schutz SG/AI wehrte sich im Rahmen der öffentlichen Vernehmlassung gegen diese 
Verschlechterung bei der Prüfung von Bauvorhaben und wies auf die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung zu Art. 12b NHG hin, welche bei Einsprachen eine Frist von mindestens 
20 Tagen vorsieht (BGE 135 II 78, E. 2). Die Stellungnahme des Heimatschutz SG/AI vom 
7. Mai 2024 war erfolgreich: Die Regierung bzw. die beratende Kommission hat von 
der Verkürzung der Einsprachefrist daraufhin abgesehen. Es bleibt somit im Baugesetz 
bei der nicht erstreckbaren Einsprachefrist von 20 Tagen. 

Ein Highlight war die Mitgliederversammlung vom 4. Mai 2024 im Refektorium des 
Klosters Maria der Engel in Appenzell, anlässlich welcher der Innerrhoder Bauherr, 
Regierungsrat Ruedi Ulmann, begrüsst werden konnte. Nach der vorangegangenen 
Führung durchs ink – Konzept- und Kulturraum Appenzell unter kundiger Führung 
und Betreuung durch Thomas Biasotto verabschiedete der Präsident den Innerrhoder 
Regionalvertreter Josef Manser und dankte ihm für das langjährige, stets mit Herzblut 
verbundene Engagement zu Gunsten einer guten Baukultur. Als Nachfolger konnte 
Architekt Urs Koster, Partner im Büro Koller Koster AG mit Sitz in Appenzell, gewonnen 
werden. Er hat die nicht ganz einfache Aufgabe, die Baugesuche in seinem Heimatkanton 
kritisch zu beurteilen und bei der Lösungssuche mitzuwirken.

Kurz nach der Versammlung in Appenzell traten Urs Bleuer und Ruedi Elser aus dem 
Vorstand des Heimatschutz SG/AI zurück. Als frisch gewähltes Mitglied der Fachkommis-
sion Heimatschutz Appenzell Innerrhoden erachtete Ruedi Elser das Vorstandsmandat 
mit seinem neuen Wirken wegen möglicher Interessenkollisionen als unvereinbar, blieb 
den Aufgaben der Regionalgruppe Unteres Toggenburg – Fürstenland – St. Gallen Nord 
als Berater aber weiterhin verbunden. Im September 2024 ereilte uns dann die traurige 
Nachricht, dass Ruedi Elser bei seiner geliebten Gartenarbeit in seinem Feriendomizil 
auf der Schwägalp zusammenbrach und unerwartet verstarb. Der Heimatschutz SG/
AI ist Ruedi Elser für dessen unermüdlichen Einsatz zu Gunsten der Baukultur und des 
Heimatschutzes zu grossem Dank verpflichtet und wird ihn in bester Erinnerung behalten. 
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Stationen aus seinem Leben:
1982: dipl. Arch. ETH/SIA mit Wahlfach Denkmalpflege TG; Gründung eigenes Archi-
tekturbüro in Wil
2008: Teilpensum kt. Denkmalpflege TG
2014: Chef kt. Denkmalpflege TG bis zur Pensionierung 2021
2021: selbstständiger Bauberater für historische Liegenschaften, Präsident Denkmal 
Stiftung TG
2022: Wahl in den Vorstand Heimatschutz SG/AI; Mitglied Regionalgruppe Unteres 
Toggenburg, Fürstenland, St. Gallen Nord
2024: Mitglied Fachkommission Heimatschutz AI; Rücktritt aus Vorstand Heimatschutz 
SG/AI
Tatkräftiges Engagement bei Renovation Schutzobjekte wie Greuterhof Islikon, Hof zu 
Wil, Werkhaus Freisitz Tägerschen, Fischerhäuschen Romanshorn, Umbau Zeughaus 
Teufen etc.; Gutachtertätigkeit

Urs Bleuer möchte ich für seine Tätigkeit als Aktuar herzlich danken mit dem Wunsch 
und der Hoffnung, dass es ihm gesundheitlich wieder besser gehen möge.

Danken möchte ich an dieser Stelle auch meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen 
sowie den beratenden Architektinnen und Architekten in den Regionalgruppen und 
den Mitgliedern der Stadtgruppe, René Hornung für die Pressearbeit, Annina Sproll und 
Arina Streule für die engagierte Führung des Sekretariats und den aufmerksamen und 
grosszügigen Mitgliedern, die unsere Arbeit mit Hinweisen und Spenden unterstützen. 
Ein besonderer Dank geht dabei an die Karl Zünd Stiftung aus Altstätten für ihre jahre-
lange Unterstützung und die Finanzierung des Goldenen Schemel. 

Jakob Ruckstuhl, Präsident
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Das St. Galler Theater am Rand des Stadtparks ist ein unbestritten wichtiger Zeitzeuge 
der Brutalismus-Architektur. 1968 eingeweiht und vom Architekturbüro Paillard, Cramer, 
Jaray und Leemann geplant, gilt das Haus als Hauptwerk des Architekten Claude Paillard 
(1923–2004). Er war ein Meister der dreidimensionalen Architektur. Das zeigt sich im kon-
sequent in Sechsecken geplanten Haus. Paillard legte das Hexagon als Grundform des 

Zuschauerraums fest und zog es als 
Gestaltungselement bis in die De-
tails des Innenausbaus weiter.

Auch von seiner Lage im städtischen 
Umfeld ist der Bau von herausragen-
der Bedeutung: Er steht als repräsen-
tatives Gegenüber der Tonhalle, öff-
net sich aber am Rand des Stadtparks. 
Zu den älteren Gebäuden an der  
Rorschacherstrasse ist er kleinteiliger 
gestaltet.

Bei der von den Stimmberechtigten des Kantons bewilligten und 2024 abgeschlossenen 
Sanierung des St. Galler Theaters ging es um technische Erneuerungen für den Betrieb 
und um die Schaffung zeitgemässer Arbeitsbedingungen. Dafür mussten mehr Flächen 
erstellt werden. Dabei hat das in einem Planerwahlverfahren ausgewählte St. Galler Ar-
chitekturbüro Gähler, Flühler, Fankhauser nicht etwa einen separaten Neubau in heutiger 
Architektursprache entwickelt. Vielmehr liessen sie in der Nordwestecke einen kleinen 
Teil des bestehenden Gebäudes abbrechen und die Erweiterung nahtlos und in der Ar-
chitektursprache des Originals bauen. Dies sei, so sagt Bernhard Fühler in der Baudo-
kumentation, nicht nur eine interessante, sondern «eine ausserordentlich interessante 
Aufgabe» gewesen.

Die Sanierungsarchitektinnen und -architekten haben den Bau nicht nur subtil ergänzt, 
sie haben ihm auch wieder zur ursprünglichen Ausstrahlung verholfen. Dazu haben sie 
das lange Vordach abgebrochen, das Claude Paillard erst spät zum Projekt hinzufüg-
te, weil der Zeitgeist damals einen wettergeschützten Zugang für die mit dem Auto 
vorfahrenden Besucherinnen und Besuchern verlangte. Der Theaterbau hat jetzt eine 
deutlich stärkere plastische Präsenz. Dreht man sich zur Tonhalle, so erklärt sich, was 
Claude Paillard damals wollte: Zwei prägende Gebäude aus verschiedenen Zeiten, die 
miteinander «reden» und die jetzt an einem neuen Platz stehen.

Goldener Schemel 2024

Übergabe goldener Schemel an Gähler Flühler Fank-
hauser Architekten, Bild: Emanuel Sturzenegger
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Ein wichtiger Beitrag 
zum Erscheinungsbild 
des Brutalismus-Bau ist 
die sorgfältig restaurier-
te Betonfassade, die bei 
einer Sanierung 1999 ei-
nen monoton und flächig 
wirkenden Schutzanstrich 
bekommen hatte. Zenti-
meter für Zentimeter wur-
de dieser sogenannte Po-
ren-Lunker-Verschluss mit 
Wasser-Jets abgetragen. 
So kam der beim Bau vor 
Ort gemischte Beton mit 
seinen unterschiedlichen Farben wieder ans Licht. Das Theater hat jetzt wieder seine 
originale, lebendig wirkende Sichtbetonfassaden.

Im Innern erleben Besucherinnen und Besucher das alte Haus. Alles ist unsichtbar tech-
nisch aufgefrischt und die Sitze mit nachgewobenen Stoffen neu gepolstert. Vor allem 
haben Künstlerinnen und Künstler und die Mitarbeitenden zeitgemässe Arbeitsräume 
bekommen.

Die Theatersanierung ist aussergewöhnlich, denn sie vertraut dem Bestand. Der Hei-
matschutz lobt diese Haltung, die Qualitäten erkennt, schätzt und stärkt und das sorg-

fältige, unaufgeregte und einfühlsame 
Weiterbauen pflegt. Dieser präzise und 
sorgfältige Umgang mit der St. Galler 
Architekturikone verdient die Auszeich-
nung mit dem «Goldenen Schemel» des 
Heimatschutzes St. Gallen /Appenzell In-
nerrhoden.

Laudatio von Daniel Cavelti,  
Bild: Emanuel Sturzenegger

Innenraum Theater
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Die Stadtgruppe St.Gallen traf sich 2024 zu sechs Sitzungen. Im Mai 2024 konnten wir 
der Öffentlichkeit im Rahmen des Schoggitaler-Jahres mehrere Führungen anbieten, ein-
gebettet in die stadtweite Plakataktion des Grünen Gallustal. Wir nahmen dies zum Anlass 
um Interessierte vom Moosweiher zur Kreuzbleiche, zu den ehemaligen Gassenkanälen 
der Altstadt sowie zum «Steinachstrand» zu führen. Auch ins Kunstmuseum wurden wir 
mit Gästen zu einer Führung durch die Ausstellung «Experimental Ecology» eingeladen.

Wir haben intern mehrmals über das Spitalhochhaus diskutiert, das der Stadtrat – trotz 
klaren Aussagen des Gutachters – nicht unter Schutz stellen will. Eine Stellungnahme 
haben wir allerdings nicht publiziert, zumal das Spital selbst mitgeteilt hat, dass es dieses 
Haus noch mindestens zehn Jahre für den Betrieb benötigt.

Wir haben die Pläne für die Umgestaltung des Platzes vor der Grabenhalle diskutiert. 
Zur vorgeschlagenen Führung von Veloweg und Fussgänger:innen haben wir und 
Grünes Gallustal den zuständigen Stellen der Stadt einen Gegenvorschlag geschickt. 
Wir haben auch den geplanten Abbruch des strassenseitigen Vorbaus der Halle (der 
originale Haupteingang) zur Diskussion gestellt. Die gemeinderätliche Liegenschaften- 
und Baukommission haben wir separat informiert. Das Projekt ist allerdings bis Ende 
2024 der Kommission noch nicht vorgelegt worden.

Etwas Wirbel hat unsere Stellungnahme zum Textilmuseum-Umbau verursacht: Die Stadt-
gruppe wurde vom Bauherrenvertreter des Textilmuseums zu einer Projektpräsentation 
eingeladen. In der nachfolgenden Diskussion in der Stadtgruppe kamen die (schon bei 
der ersten Präsentation gehörten) Bedenken wieder zur Sprache. Die Absenkung des 
Hochparterres auf Strassenniveau, die Unterkellerung bis in die Vadianstrasse und in den 
Hinterhof hinein. Wir erwähnten diese Punkte in einem Brief an die Bauherrschaft und 
schlugen vor, das benachbarte ehemalige CS-Gebäude als Alternative in die Planung mit 
einzubeziehen. Wir wussten damals nicht, dass das Textilmuseum unmittelbar darauf 
das Baugesuch einreichen würde. In einer Besprechung zwischen Verantwortlichen der 
Museumsstiftung und zwei Vorstandsmitgliedern des kantonalen Heimatschutzes wur-
de die Situation soweit bereinigt, dass auf weitere Stellungnahmen verzichtet werden 
sollte. Stadtparlamentarier Gallus Hufenus hatte sich zuvor im Rahmen einer Einfachen 
Anfrage beim Stadtrat betreffend eine mögliche Nutzung der ehemaligen CS-Räume 
für das Textilmuseum erkundigt. Der Stadtrat sah in seiner Antwort jedoch keinen 
Handlungsbedarf seitens der öffentlichen Hand. Eine umfassende städtebauliche Lösung 
am Oberen Graben und Broderbrunnen-Platz werde durch das Projekt am bisherigen 
Standort nicht ausgeschlossen.

Stadtgruppe St. Gallen
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Wie üblich beschäftigte sich die Stadtgruppe mit zahlreichen baulichen oder gestalte-
rischen Details, die einzelnen Mitgliedern auffallen. Zum Beispiel mit der unglücklichen 
Gestaltung der neuen Absturzsicherungen an der Unteren Mühlentreppe und am 
Mühlenweg entlang des Osthangs des Mülenentobels. Oder mit der Tendenz, Altstadt-
häuser mit Mansarddächern aufzustocken – eine Typologie, die nicht zum St. Galler 
Altstadtbild gehört.

Die Stadtgruppe hat dank zwei neuen, 
fachkundigen Mitgliedern Verstärkung 
erhalten. Pascal Tobler arbeitet im Ar-
chitekturbüro GSI und Heinz Studer war 
vor seiner Pensionierung Mitarbeiter des 
städtischen Hochbauamtes.

René Hornung, Mitglied Stadtgruppe

Textilmuseum von aussen
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Ausnahmerechts die Erteilung der Baubewilligung. Die Standeskommission AI hiess den 
dagegen erhobenen Rekurs gut und wies die Sache mit Entscheid vom November 2023 
zur vorliegend massgeblichen zonenkonformen Beurteilung an die Vorinstanz zurück. 
Die Einsprache des Heimatschutz war nicht Gegenstand des Rekursentscheids. Nachdem 
dieser Entscheid in Rechtskraft erwachsen war, erteilte die Baukommission Inneres Land 
AI im Februar 2024 die Baubewilligung für den Abbruch und zonenkonformen Ersatzbau 
des Wohnhauses, ohne über die nach wie vor aufrechte Einsprache des Heimatschutz 
zu befinden. Der Heimatschutz erhob gegen die erteilte Baubewilligung Rekurs bei der 
Standeskommission AI, worauf diese unter Hinweis des aus ihrer Sicht abgeschlossenen 
Einspracheverfahrens mit Rekursentscheid vom März 2024 darauf nicht eintrat. Der 
Heimatschutz liess sich diese verfahrensrechtliche Ignoranz nicht gefallen und erhob 
dagegen Beschwerde beim Kantonsgericht AI, Abteilung Verwaltungsgericht. Während 
Monaten blieb das Verfahren vor Verwaltungsgericht auf Wunsch der Bauherrschaft mit 
dem Hinweis auf Einigungsbemühungen sistiert. Die Parteien einigten sich kürzlich unter 
Vermittlung der beschwerdebeteiligten Fachkommission Heimatschutz AI dahingehend, 
dass am geplanten Standort das Fundament eines Wohnhauses erstellt und im Rahmen 
des Ersatzbaus wesentliche Teile des alten Wohnhauses wiederverwendet werden. Unter 
den genannten Umständen konnte das Anliegen des Heimatschutz um weitgehenden 
Erhalt der Substanz des Wohnhauses weitgehend erfüllt und die Beschwerde ohne Kos-
tenfolge für den Heimatschutz zurückgezogen werden.

Kantonaler Nutzungsplan Windenergieanlagen Honegg
Auf Gemeindegebiet Oberegg plant die Appenzeller Wind AG den Bau und Betrieb 
von zwei Windenergieanlagen von max. 210 m Höhe mit einem erwarteten Ertrag von 
angeblichen 17.1 GWh (Enercon E-138). Dieser Wert liegt unterhalb der vom Bund ver-
anschlagten 20 GWh, welche allenfalls ein nationales Interesse begründen. Die geplante 
Windenergieproduktion ist deshalb im Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050 
nicht von nationaler sondern lediglich von kantonaler Bedeutung.

Der Heimatschutz hat bereits im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung in einem frühen 
Stadium Kritik am geplanten Standort der beiden Windräder geübt. Verzichtete die 
Regierung im Jahr 2018 zunächst auf einen Eintrag der Windenergieanlagen Honegg 
im kantonalen Richtplan, legte daraufhin der Innerrhoder Grosse Rat und danach die 
Landsgemeinde den Standort Honegg im Richtplan und sogar im kantonalen Energiege-
setz fest. Die gesetzgebenden kantonalen Instanzen beurteilten den Standort Honegg in 
der Exklave Oberegg nicht zuletzt aus touristischen Gründen geeigneter als mögliche 
Standorte im inneren Land. Der Regierung blieb daraufhin nichts anderes übrig, als den 
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kantonalen Nutzungsplan auszuarbeiten und im August/September 2024 öffentlich 
aufzulegen. Mit Einsprache vom 11. September 2024 beantragte der Heimatschutz 
die Aufhebung des kantonalen Nutzungsplans Windenergieanlagen Honegg samt 
zugehöriges Strassenprojekt.

Der Heimatschutz gewichtet bei der raumplanungsrechtlichen Interessenabwägung die 
Freihaltung des bisher unbelasteten Landschaftsschutzgebiets kommunaler Bedeutung mit 
angrenzendem ausserkantonalem Landschaftsschutzgebiet kantonaler Bedeutung (AR) 
und angrenzendem ausserkantonalem Lebensraum Schongebiet kantonaler Bedeutung 
(SG) höher als die geplante Windenergieproduktion auf Schwägalphöhe mit den damit 
verbundenen Risiken (z.B. Eiswurfgefahr nahe Kantonsstrasse bei Inbetriebnahme der 
Rotor-blätter). Kommt hinzu, dass mit dem Bau der noch fehlenden Erschliessungsstrasse 
erhebliche Geländeeingriffe (Erdbewegungen) die Folge wären und rund 1 Hektare Wald 
(Schutzobjekt von nationalem Interesse) gerodet werden müsste. Die vorgesehene Kom-
pensation mit einer Wiederaufforstung andernorts rechtfertigt die Standortwahl nicht, 
ebenso wenig das Bauen in einer Grundwasserschutzzone S3. Mit keinem Wort äussert 
sich der Planungsbericht zur Wirtschaftlichkeit der in zweistelliger Millionenhöhe geplanten 
Investitionen. Der Heimatschutz kritisiert ebenfalls die fehlende Koordination des Winde-
nergieprojekts mit den in den Kantonen AR und SG in der Nähe geplanten Windenergieanlagen.

Neben dem Heimatschutz wehren sich 18 Einsprecherinnen und Einsprecher gegen 
den kantonalen Nutzungsplan. Ihre Wohnhäuser sind zum Teil lediglich 300 m von den 
geplanten Windenergieanlagen entfernt. Der Entscheid der Standeskommission AI über 
die Einsprachen bleibt abzuwarten. 

Urs Koster, Vorstandsmitglied und Regionalvertreter

Fotomontage Windenergieanlagen, Bild: Appenzeller Wind AG
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Die fachliche Beratung durch einen erfahrenen Architekten aus unserer Regionalgruppe 
führt meist für alle Beteiligten zu einer befriedigenden Lösung. Wir möchten daher 
vermehrt Ansprechpartner für Gemeinden und Privatpersonen sein und mit ihnen in 
Kontakt treten, bevor ein Baugesuch eingereicht wird. Der Erhalt des Landschaftsbildes 
mit der typischen Streusiedlung und der Pflege der geschützten Ortsbilder ist uns ein 
grosses Anliegen.

Gerade bei Ersatzbauten ausserhalb der Bauzonen sind Einsprachen unumgänglich, 
wenn zu wenig auf die Landschaft und auf die regionale Bauweise eingegangen wird. 
Durch unsere Bauberatung wird ein Projekt verbessert und führt zu einer für alle befrie-
digenden Lösung. Zur Beurteilung eines Projektes sind folgende fünf Kriterien zu prüfen:

– Standort 
– Dimensionierung
– Einsatz von regionaltypischen Materialien
– Architektonische und bauliche Gestaltung
– Integration in die Umgebung und Umgebungsgestaltung

Die gewünschte Entwicklung bei Bauten und Anlagen wird in der Umsetzung häufig 
mit Begriffen wie «ortsüblich», «regionaltypisch» oder unter «Wahrung der Identi-
tät»  beschrieben. Die Gestaltung soll die traditionelle Architektur und Bautypologie 
übernehmen, sanft weiterentwickelt und ablesbar bleiben. Dabei geht es nicht darum, 
«Neues» gegen «Altes» auszuspielen. Ziel muss es sein, dass sich neue Bauten gut in 
die Landschaft einfügen. 

Dass bei zonenfremden Bauten der Massstab enger abgesteckt werden kann, ist durch 
die Umsetzung gemäss RPG gewährleistet. Schwieriger kann es bei zonenkonformen 
Projekten sein, wenn aus den rechtlichen Gründen (Tierschutzgesetzgebung) und tech-
nischen Gründen (Optimierung der Betriebsabläufe, Mechanisierung) grössere Gebäu-
devolumen notwendig werden.

Oberes Toggenburg – See und Gaster
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Die zwei Beispiele zeigen auf, wie die Beratung durch den Heimatschutz zu einer bes-
seren Lösung führt. Die Situation in der ersten Skizze zeigt, dass das neue Wohnhaus 
ursprünglich auf der freien Wiese geplant war, was zu mehr Verkehrswegen geführt, die 
Anbindung an den Weiler verloren gegangen wäre und keinen Bezug zum neuen Stallge-
bäude gehabt hätte. Durch unsere Intervention konnte die Situation verbessert werden.

Das zweite Beispiel zeigt den Umgang der Planer mit den Fassaden, die oft unsensibel 
umgesetzt sind. Die Bauherrschaft wünschte eine durchlaufende Terrasse mit einer 
Türe auf der Südseite. Durch die Überarbeitung des Grundrisses konnte die störende 
Balkontüre in die Ostfassade integriert und die Terrasse so reduziert werden, dass der 
vorspringende Bauteil über den Garagentoren liegt. 

Meist braucht es einiges an Überzeugungsarbeit, damit Bauwillige und Planer das 
Verständnis zur ländlich geprägten Baukultur aufbringen. Im Nachhinein sehen die 
meisten Leute ein, dass sich die Beratung gelohnt hat und erfreuen sich am Resultat.

Jörg Rüesch, Vorstandsmitglied und Regionalvertreter

Umplatzierung Gebäude, 
Skizze: Jörg Rüesch

Verbesserung Fassadengestaltung, 
Skizze: Jörg Rüesch
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Personelle Veränderung und Statistik 2024 
Tieftraurig und sprachlos mussten wir im September 2024 vom unerwarteten und viel 
zu frühen Tod von unserem sehr geschätzten Kollegen und Bauberater Ruedi Elser, Wil, 
Kenntnis nehmen. Seit 2022 engagierte sich Ruedi Elser als erfahrener Architekt und 
Denkmalpfleger in unserer Regionalgruppe. In dieser kurzen Zeit entwickelte sich eine sehr 
wertvolle fachliche aber auch freundschaftliche Zusammenarbeit. Ruedi Elser hinterlässt 
eine grosse Lücke und viele Spuren, auch in unseren Herzen. Bezüglich des Rückblicks auf 
die wertvolle Tätigkeit von 
Ruedi Elser für den Heimat-
schutz St. Gallen Appenzell 
I.RH. wird auf den Jahres-
bericht des Präsidenten 
verwiesen. Erfreulicher-
weise hat sich Ende 2024 
Benjamin Saner, Oberuzwil, 
Geschäftsführer und Leiter 
Architektur der Trunz Wirth 
AG, Henau, für die Mitar-
beit in unserer Regional-
gruppe und als Bauberater 
für den Heimatschutz zur 
Verfügung gestellt.

Im 2024 sind unserer Regionalgruppe insgesamt 18 neue Baugesuche für Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen zur Prüfung und Beurteilung unterbreitet worden. Bei sechs 
Bauprojekten bestand aus Sicht der Regionalgruppe kein Handlungsbedarf. Bei den restli-
chen zwölf Bauvorhaben wurde aufgrund von zum Teil wesentlichen Mängeln Einsprache 
erhoben. Bei diesen Mängeln handelte es sich primär um Vorbehalte betreffend Standort, 
Stellung, Gestaltung, Materialwahl oder Farbgebung der geplanten Neu- oder Umbauten. 
In den meisten dieser Einsprachefälle konnte in der Folge dank der Bauberatung unserer 
Fachpersonen und dem Entgegenkommen der Bauherrschaft innert nützlicher Frist eine 
Lösung gefunden werden. In acht Fällen zogen wir die Einsprachen nach erfolgter Pro-
jektbereinigung zurück. Vier Einsprachen sind per Ende Jahr noch hängig. Aus hängigen 
Verfahren früherer Jahre konnten 2024 ebenfalls noch fünf Einsprachen dank der Baube-
ratung und entsprechenden Projektanpassungen zurückgezogen werden.

Markus Brändle, Vorstandsmitglied und Regionalvertreter

Unteres Toggenburg – Fürstenland – St. Gallen Nord

Aktuelle Zusammensetzung Regionalgruppe: Die beiden  
Fachberater Bruno Bossart (links) und Benjamin Saner (rechts) 
sowie Markus Brändle, zuständig für die Koordination  
und Administration.
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Alter Sägeweiher Oberuzwil nach den Rodungsarbeiten; vorne die alte Staumauer

Beispiele von erfolgreichen Bauberatungen dank Entgegenkommen  
der Bauherrschaft  

Projekt Sägeweiher Oberuzwil
Zum Anlass der 1200 Jahr-Feier der Gemeinde Oberuzwil im Jahre 2019 plante die Ge-
meinde ein Projekt für die ökologische Aufwertung des alten Sägeweihers. Das Projekt 
beinhaltete die Renaturierung und natürliche Gestaltung des Bachlaufes, eine Umgestal-
tung des Sägeweihers zu einer kleine Biotop-Fläche sowie die Zugänglichmachung dieses 
Naherholungsgebietes für die Öffentlichkeit. Damit verbunden war auch der Abbruch 
der alten Dammmauer des Sägeweihers. Das Projekt blieb aufgrund einer Beschwerde 
einer Nachbarin einige Jahre blockiert. Unsere Regionalgruppe hat im Jahre 2022 beim 
Oberuzwiler Gemeindepräsidenten Anregungen zum Projekt vorgebracht, die das tech-
nisch orientierte Projekt mit einer gestalterischen Idee bereichern könnte. Die Idee war 
die teilweise Erhaltung der alten Staumauer als Zeitzeuge der Geschichte der Dorfes Obe-
ruzwil, was zugleich mit weniger Rückbau- und Erdbewegungsarbeiten verbunden wäre.

Lange blieb es dann ruhig um das Projekt und die Idee der Regionalgruppe. Dann kam 
die Wende. Der nachstehende fiktive Brief vom April 2024, an den Gemeinderat Obe-
ruzwil, vertreten durch den Gemeindepräsidenten Cornel Egger, verfasst von unserem 
Fachberater Bruno Bossart, hat in der Folge doch noch Wirkung gezeigt. Dem Vorschlag 
der Regionalgruppe wurde bei der Umsetzung des Sägeweiher-Projekts Rechnung ge-
tragen. Eine schöne Geschichte dank einer kreativen Idee vom Heimatschutz und einer 
offenen Bauherrschaft!
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Lenzburg, 12. Juli 2029
Lieber Cornel

Es war sehr schön, nach vielen Jahren wieder einmal die «Klassen-Gschpänli» der 6. 
Klasse zu treffen. Toll, dass so viele an unser Treffen gekommen sind. Alle sind noch 
sehr munter und aktiv. Das Austauschen des als Kinder gemeinsam Erlebten war sehr 
bereichernd – auch manche lustige Episode ist wieder in Erinnerung gerufen worden!

Vor meiner Rückreise nach Lenzburg habe ich noch einen Spaziergang Richtung «Badi» 
gemacht, vorbei an den sehr schönen alten Häuser im Ghürst. Ich kannte natürlich noch 
den «alten Sägeweiher» mit dem Damm – ich habe eine ganz persönliche Erinnerung 
an diesen Ort, hatte ich da doch mal ein romantisches Treffen mit einem «Schätzli»!

Ich habe gehört, dass die Dammmauer abgebrochen und ein Biotop erstellt werden 
sollte und dass dafür auch grössere Geländebewegungen nötig gewesen wären. Offen 
gesagt, ich hatte bei diesem Gedanken ein etwas mulmiges Gefühl. Die Dammmauer, 
ein Zeitzeuge, sollte abgebrochen und so ein Stück Dorfgeschichte verschwinden? Umso 
positiver überrascht war ich dann beim Spaziergang zum ehemaligen Sägeweiher, dass 
meine Befürchtungen grundlos waren – zum Glück für die schöne Natur-Landschaft! 
Die Anregungen des Heimatschutzes und des Gemeinderates unter deiner Führung 
sind sehr gut umgesetzt worden. Entstanden ist ein Bijou von einem Biotop, für mich 
der krönende Abschluss unseres Klassentreffens!

Die Dammmauer wurde in seiner Höhe und der vollen Länge erhalten und kann als 
Sitzgelegenheit mit Aussicht auf das etwas südlich gelegene Biotop genutzt werden. 
Das Biotop liegt nun etwas tiefer als der Wasserstand des Sägeweihers. Das Gelände 
wurde sanft vom höheren Niveau des ehemaligen Sägeweihers an das tiefer gelegene 
Biotop-Niveau angepasst. Der Abhang vor der Dammmauer wurde nur wenig abge-
tragen, das ursprüngliche vertraute Gelände konnte erhalten bleiben. Einzig die steile 
Strassenböschung im Bereich des südlichen Mauer-Ausläufers wurde etwas korrigiert. 
So sieht man von der Ghürt-Strasse fast zum Weiher, oder erahnt ihn zumindest. Der 
ehemals geplante grosse Gelände-Abtrag nördlich des ehemaligen Dammes hätte 
die Umwelt massiv belastet und ausserdem erhebliche Kosten verursacht. Mich hat 
beeindruckt, wie die Behörden auf die Anregungen des Heimatschutzes SG/AI einge-
gangen sind. Aus einem technisch orientierten Projekt ist eine dem geschichtlichen Ort 
angemessene, sehr schöne Gestaltung entstanden, die die Dammmauer als Zeitzeuge 
respektiert und ins Gesamtbild integriert. 
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Die dem Ort innenwohnenden Werte – der Genius Loci – sind noch immer lesbar. 
Oberuzwil besitzt mit dem neugestalteten Weiher nun einen wertvollen Freiraum – die 
Identität des Ortes bleibt so weiteren Generationen erhalten!

Lieber Cornel, glücklich, über die gelungene Neugestaltung des mir so vertrauten Ortes 
mache ich mich nun auf den Heimweg nach Lenzburg und freue mich schon auf unser 
nächstes Klassentreffen in 5 Jahren. Wer weiss, vielleicht gibt es dann beim Sägewei-
her auch noch eine Grillstelle, wo wir uns zum Apéro oder zu einer feinen St. Galler 
Bratwurst versammeln könnten. 

Danken möchte ich, lieber Cornel, dir als Vertreter der Gemeinde Oberuzwil und allen 
Beteiligten für den geschätzten Einsatz zu diesem schönen Projekt. Gut, dass nicht eine 
Tabula-rasa-Lösung gewählt wurde. Ich bin sicher, dass die überzeugende, sanfte Um-
gestaltung des Sägeweihers für viele Bürger von Oberuzwil zu einem neuen geliebten 
Naherholungs-Ort wird!

Herzliche Grüsse
Dein Klassen-Gschpänli
Paula Scherrer, Lenzburg

Aus diesem fiktiven Brief einer 
Besucherin werden Bilder wach, 
wie sie in einem «trockenen 
Baubeschrieb» nicht sichtbar 
würden. Deshalb die etwas 
«prosaische Form» für die ge-
stalterischen und dem Ortsbild 
entsprechenden Anregungen.

Sägeweiher Oberuzwil nach der Umgestaltung – oben 
auf dem Damm die Reste der Staumauer als Zeitzeugen 
und Sitzgelegenheit
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Pförtnerhaus zum «Guggenloch» Lütisburg 
Wer kennt es nicht, das kleine dunkelbraune Haus bei Lütisburg, an der Strasse ins 
Toggenburg, zwischen der alten Holzbrücke über die Thur und dem Eisenbahn-Via-
dukt über dem Guggenloch? Bereits im Heimatschutz-Jahresbericht 2022 ist auf den 
geplanten Ersatzbau für dieses Pförtnerhaus zum historischen Guggenloch, an diesem 
Identifikationsort im Tal der Thur zwischen den beiden Brücken, hingewiesen worden. 
Dank einer Einsprache und der Bauberatung des Heimatschutzes sowie der Offenheit 
des Planers und der Bauherrschaft, konnte ein Ergebnis mit einem «neuen alten Haus» 
an dieser signifikanten Stelle an der Thur erzielt werden, das sich sehen lässt. 

Bruno Bossart, Vorstandsmitglied und Regionalvertreter

Bei Lütisburg: Pförtnerhaus zum Guggenloch an der viel befahrenen Strasse ins Toggenburg
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Vorstand, Stadtgruppe und Verwaltung

Vorstand
Jakob Ruckstuhl, Präsident	 St. Gallen
Markus Brändle, Vizepräsident	 Uzwil
Luzia Bänziger		  Berneck
Mathias Binswanger		  St. Gallen
Urs Bleuer (bis 15. Mai 2024)	 Stettfurt TG
Bruno Bossart		  St. Gallen
Daniel Cavelti		  St. Gallen
Ruedi Elser (bis 15. Mai 2024)	 Wil SG
Urs Koster (seit 4. Mai 2024)	 Appenzell
Antonia Looser		  St. Gallen
Josef Manser (bis 4. Mai 2024)	 Gonten
Stephan Rausch		  Rheineck
Jörg Rüesch		  Ebnat-Kappel

Felix Kuhn (nur Regionalvertreter)	 Buchs

Stadtgruppe St. Gallen
Beat Fritsche		  St. Gallen
Regula Geisser		  St. Gallen
René Hornung		  St. Gallen
Gallus Hufenus		  St. Gallen
Laurenz Hungerbühler		  St. Gallen
Samuel Spreiter		  St. Gallen
Heinz Studer		  St. Gallen
Pascal Tobler		  St. Gallen
Ursi Stiegeler (Protokolle)	 St. Gallen

Revision
Bernhard Egger		  Eggersriet
Daniel Schneider		  Au SG

Sekretariat
Siclaro AG		  St. Gallen
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Jahresrechnung 2024

Bilanz

Aktiven	 2023	 2024
		
Flüssige Mittel	 39’730.95	 25’950.67

Debitoren	 0.00	 0.00
Umlaufvermögen	 39’730.95	 25’950.67
		
Büroeinrichtung/Mobiliar/Geräte/EDV	 3.00	 1.00
Anlagevermögen	 3.00	 1.00

Total Aktiven	 39’733.95	 25’951.67

	
Passiven	 2023	 2024

Kreditoren	 7’377.40	 -2’233.35
Kurzfristiges Fremdkapital	 7’377.40	 -2’233.35
		
Rückstellungen 	 56’560.00	 -49’500.00
Langfristiges Fremdkapital	 56’560.00	 -49’500.00

Legate	 51’425.05	
Eigenkapital	 -48’548.68
Eigenkapital konsolidiert	 2’876.37	 24’203.45
Verlust	 -27’079.82	 -1’578.23
Eigenkapital nach Erfolgsverteilung	 -24’203.45	 22’625.22
	
Total Passiven	 39’733.95	 -25’951.67
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Erfolgsrechnung

Aufwand	 Rechnung 2024	 Budget 2024� Budget 2025
Projektaufwand	 13’500	 22’500.00� 6’000.00
Personalaufwand	 -72.00	 0.00� 0.00
Raumaufwand	 425.85	 0.00� 0.00
Sachversicherungen		  0.00� 0.00
übriger Betriebsaufwand	 11’820.70	 18’000.00� 6’000.00
Monitoring	 12’972.00	�  12’972.00
Vorstandsaufwand/MV	 5’713.80	�  4’000.00
Sekretariatsführung	 48’000.00	 48’000.00� 48’000.00
Abschreibungen und Wertberichtig.	 0.00	 0.00
Rückstellungen Auflösung		  0.00
Finanzaufwand und -ertrag	 64.38	 0.00
a.o., einm.oder periodenfr. Aufwand	 5’750.00	 0.00
Total Aufwand	 98’174.73	 88’500.00 � 76’972.00

Ertrag	 Rechnung 2024	 Budget 2024� Budget 2025
Mitgliederbeiträge	 29’210.00	 30’000.00� 30’000.00
Spenden	 11’535.00	 10’000.00� 10’000.00
Legate		  5’000.00� 0.00
Beiträge öffentl. Hand	 12’112.00	 10’650.00� 12’000.00
Beitrag aus Talerverkauf	 6’179.50	 9’000.00� 6’000.00
Beitr. / Exkursionen SHS / Sonderproj.	 10’000.00	 10’000.00� 0.00
Goldener Schemel	 15’000.00	 15’000.00� 15’000.00
Dienstleistungsertrag	 84’036.50	 89’650.00� 73’000.00

Auflösung Rückstellungen	 12’560.00	 0.00
Ausserordentliche Erträge	 0.00	 0.00
a.o., einm. oder periodenfr. Ertrag	 12’560.00	 0.00
Total Ertrag	 96’596.50	 89’650.00

Total Ertrag	 96’596.50	 89’650.00� 73’000.00
Total Aufwand	 98’174.73	 88’500.00� 76’972.00
Gewinn + / Verlust -	 -1’578.23	 1’150.00� -3’972.00
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Revisionsbericht 2024
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